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 Veröffentlicht am 20.02.1992

Index

21/01 Handelsrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23 Z1;

HGB §161;

HVertrG §1 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1992, 610;

Rechtssatz

Sachliche Weisungen, die ein Abgabep;ichtiger von einer KG als seinem Auftraggeber entgegennimmt, sind ihrer Art

nach im Geschäftsleben allgemein üblich und sprechen keineswegs gegen das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit.
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